Zeitschrift: Wohnen
Herausgeber: Wohnbaugenossenschaften Schweiz; Verband der gemeinnitzigen

Wohnbautrager
Band: 4 (1929)
Heft: 8
Artikel: Die Stempelsteuerfreiheit der gemeinnitzigen Baugenossenschaften
Autor: H.P.
DOl: https://doi.org/10.5169/seals-100416

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 18.04.2026

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-100416
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

178

«DAS WOHNEN»

nen Gemeinde hinaus — Landesplanung — die Bestdnde des
vorhandenen Altwohnraumes und die Neubaumdglichkeiten
bei der Feststellung des Standorts gewerblicher Erzeugung zu
beachten und gleichzeitig die Moglichkeiten der Verkehrser-
leichterung zwischen Arbeitsstitte und Wohnstédtte zu priifen.

Bei der Stadt- und Gemeindebauplanung ist daher eine
Zusammenfassung der Bauvorhaben unter entsprechender Be-
riicksichtigung der massgebenden Standorte der gewerblichen
Giitererzeugung und sonstiger Beschidftigungsstitten sowie der
schnellsten Verkehrsmoglichkeiten weitgehendst zu fordern.
Bauvorhaben ausserhalb stadtbauplanmissig angelegter Stras-
sen und Verkehrsverbindungen sollen mit 6ffentlichen Mitteln
nicht unterstiitzt werden. Andererseits soll die Erweiterung
des Stadtbauplans und die Ausdehnung der Verkehrsanlagen
dem wachsenden Siedlungsbediirfnisse rechtzeiig Rechnung
tragen.

2. Die Verbilligung der neu zu erstellenden Wohnungen
ist auch durch eine Beschrinkung der Kosten fiir den Grund
und Boden anzustreben. Es ist darauf hinzuwirken, dass die
Gemeinden mindestens neben “der Bodenbeschaffung durch
Private sich nach Mdglichkeit selbst ausreichende Mengen von
Boden fiir Bauzwecke sichern. Gleichzeitig miissen sie es als
ihre Aufgabe ansehen, preisregulierend zu wirken. Im Inter-
esse leichterer Beschaffung von Baugeldnde wird zu unter-
suchen “sein, inwieweit die vorhandenen Enteignungsbestim-
mungen einer Ausgestaltung bediirfen. Als Vergiitung fiir ent-
eignetes Bauland ist ein angemessener Betrag zuzubilligen,
spekulative Gewinne sind zu verhindern (Art. 153 der Reichs-
verfassung). Es wird auch gepriift werden miissen, ob Schwie-
rigkeiten, die bei der Durchfiihrung der Enteignung beobach-
tet sind, im Wege der Vereinfachung des Verfahrens beseitigt
werden konnen; insbesondere wird ein erleichtertes Verfah-
ren fiir Fille der Umlegung und Grenzberichtigung in Frage
kommn.

Es ist darauf hinzuwirken, dass die Gemeinden auch ihrer-
seits das erworbene Land zu einem angemessenen Preise ab-
geben. Die Zahlung soll moglichst auf eine lingere Zeit ver-
teilt werden.

3. Die Hergabe von Land soll moglichst in einer Form er-

folgen, die spekulative Gewinne verhindert (Erbbaurecht,
Reichsheimstitte, Wiederkaufsrecht und #hnliche Massnah-
men).

4. Als Ergdnzung der Wohnungsfiirsorge ist die Forde-
rung des Kleingartenwesens und die Bereitstellung geeigneten
Geldndes hierfiir von Wichtigkeit. Hierauf ist bei der Aufstel-
lung von Bebauungsplinen Bedacht zu nehmen. Insbesondere
sind hierbei auch Dauerkleingartengebiete vorzusehen.

5. Die Anliegerleistungen sind moglichst niedrig zu hal-
ten, ihre Zahlung ist auf eine ldngere Frist zu verteilen. Ins-
besondere sollen die Kosten fiir Verkehrseinrichtungen, min-

destens soweit sie vorwiegend dem allgemeinen Verkehr die-
nen, sowie die allgemeinen Zu- und Ableitungen der Gemein-
debedarfseinrichtungen — wie Wasser, Licht, Kraft, Abfall-
stoffe, Abwasserabfithrung — als offentliche Bedarfseinrich-
tungen weitgehend aus allgemeinen offentlichen Mitteln ge-
tragen werden.

II. Die technische Wohnungsherstellung.
1. Die Bauarbeiten sollen, soweit die Witterung es irgend ge-
stattet, gleichmissig iiber das ganze Jahr verteilt werden.

Nur so wird eine rechtizeitige und preiswerte Beschaffung
der Baustoffe und vorteilhafte Ausnutzung der Einrichtungen
und Kapitalien der Bau- und Baustoffwirtschaft erleichtert.

2. Neue Bauweisen und neue Baustoffe sollen herangezo-
gen werden, um eine zu starke Anspannung des Bedarfs an
Baustoffen, Einrichtungen und Arbeitskriften nach Moglich-
keit zu verhindern.

3. Bei Feststellung von Frachten und Beférderungstarifen
der Verkehrseinrichtungen ist auf eine Begiinstigung der Bau-
stoffe hinzuwirken. ‘

4. Die vorhandenen Triiger der Bautitigkeit sind im ge-
genseitigen Wettbewerbe voll auszunutzen. Soweit fiir ein-
zelne von ihnen besondere Begiinstigungen bestehen, ist ihr
Missbrauch zu verhindern.

5. Die technische Gestaltung des Wohnungsbaues ist den
in BII dargelegten Forderungen anzupassen. )

6. Den Antrdgen auf Gewidhrung offentlicher Baumittel
sind sorgfiltig aufgestellte und technisch einwandfreie Plane
und Berechnungen beizufiigen. Die zustidndige Stelle hat unter
Mitwirkung der technischen Behorden die Pline und Kosten-
berechnungen besonders hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit,
der Auswahl geeigneter Wohnungstypen, der Verwendung
verbilligender Bauweisen und Baustoffe sowie genormter Bau-
teile und hinsichtlich der dusseren Gestaltung zu priifen. Ins-
besondere ist die Verwendung geigneter Typen und die noch
weiter durchzufiihrende Normung von Bauteilen zur weiteren
Finschrdankung der Herstellungskosten zu fordern.

7. Die vom deutschen Normenausschusse verstfentlichten
Normenblitter sind nach Moglichkeit zu beachten. Giitevor-
schriften und Qualitdtsnormen konnen fiir die Ausfiihrung
von Bauvorhaben als Mindestforderungen vorgeschrieben
werden.

8. Von der Bauberatung, insbesondere den entsprechen-
den Einrichtungen der Wohnungsfiirsorgegesellschaften, ist
weitgehend Gebrauch zu machen.

9. Die baupolizeilichen Vorschriften sind, soweit es noch
nicht geschehen ist, nachzupriifen. Das Verfahren der mit den
Bauvorhaben befassten offentlichen Verwaltungsstellen ist
tunlichst zu vereinfachen, zu beschleunigen und zu verbilli-
gen.

Die Stempeisteuerfreineil der gemeinniitzigen Baugenossenschaften

Am 22. Dezember 1927 ist die Novelle zum eidgen. Stem-
pelsteuergesetz erlassen worden, welche fiir die wirklich ge-
meinniitzigen Baugenossenschaften eine Anderung der Rechts-
verhiltnisse beziiglich der Stempelsteuer gebracht hat.
Das Gesetz ist am 1. Juli 1928 in Kraft getreten; die Vergiinsti-
gung kann daher erst von diesem Zeitpunkt an beansprucht
werden.

Wir haben in No. 4 des III. Jhg. (April 1928) unseres Ver-
bandsorgans den Wortlaut des Gesetzes und daran anschlies-
send die Voraussetzungen der Steuerfreiheit dargelegt. Es
scheint aber, dass vielen massgebenden Verbandsorganen
diese Ausfiihrungen nicht mehr gegenwirtig sind. Es ent-
spricht daher einem Bediirfnis, wenn wir auf diese Frage
nochmals zuriickkommen. Es kann dies, um Wiederholungen
zu vermeiden, am besten dadurch geschehen, dass wir ein
Schreiben der Eidgen. Steuerverwaltung, Ab-
teilung Stempelabgaben, vom 16. Mai 1929, zum Ab-
druck bringen. Es legt in klarer Weise die Voraussetzun-
g en auseinander, unter denen die Bau- und Wohngenossen-
schaften die Wohltat - des genannten Gesetzes beanspruchen
konnen:

«Die Wohnbaugenossenschaften sind nicht schlechthin
und nicht ohne weiteres von der Stempelsteuer befreit. Die
Befreiung, in Art. 17 STG ausgesprochen, bezieht sich einmal
nur auf die Emissionsabgabe auf Stammanteilen, nicht aber
auf alle andern Stempelabgaben (Emissionsabgabe auf ODbli-
gationen und gleichgestellten Urkunden, Wechsel-, Versiche-
rungsstempel, Couponabgaben auf Stammanteilen und Obliga-
tionen usw.). Ferner aber kann sie erst mit Wirkung ab 1.
Juli 1928 (dem Datum der Inkraftsetzung der Stempelgesetzes-
novelle vom 22. Dezember 1927), und zwar nur dann zuer-
kannt werden, wenn die besonderen Voraussetzungen, an
welche Art. 17, Abs. 2 und 3 STG die Zuerkennung kniipft,
restlos erfiillt sind, d. h. wenn die Dividende auf hochstens
59% des einbezahlten Stammkapitals beschridnkt und die' Aus-
richtung von Tantiémen an die Mitglieder der Organe ausge-
schlossen wird, wenn ferner die Tétigkeit unter Ausschluss
jedes Erwerbszweckes auf die Beschaffung billiger und gesun-
der Wohnungen gerichtet ist und sofern nach den Statuten
bei der Auflésung der Genossenschaft der nach Riickzahlung
des einbezahlten Stammkapitals verbleibende Teil des Genos-
senschaftsvermogens (Liquidationsiiberschuss) @hnlichen Zwek-
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ken zuzuwenden ist. Die in Art. 17 StG aufgestellten Bedin-
gungen sind alle gleichermassen wesentlich fiir die Zuerken-
nung der Abgabefreiheit; auch wenn eine einzige der gesetz-
lichen Voraussetzungen nicht erfiillt wird, kann die Abgabe-
freiheit nicht zuerkannt werden (vgl. Vierteljahrsschrift fiir
Schweiz. Abgaberecht Bd. TII. S. 45 und 46).

Wir machen Sie noch darauf aufmerksam, dass Wohnbau-
genossenschaften nicht unter dem Titel der Gemeinniitzigkeit,
sondern ausdriicklich neb en den gemeinniitzigen Verbdnden
begiinstigt sind. Die «Beschaffung billiger und gesunder Woh-
nungen» wird also in Uebereinstimmung mit der bisherigen
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Wohnzimmer:
Wandhkrﬂﬂig blau, Tapete ohne Muster,
Decke helles blau, Mébel helle Eiche _

ey o —— e g
(Aus dem Buch®,Wie wohnen ?“f Preis F;._—I.E:OT?
Verlag ,Der Eiserne Hammer“, Konigstein-Taunus)_ {*

Rekurspraxis nicht als gemeinniitziger Zweck, sondern als Be-
freiungsgrund sui generis anerkannt. Denn Gemeinniitzigkeit
im Sinne von Art. 17, Abs. 2 StG bedeutet Fiirsorge fiir hilfbe-
diirftige Dritte. den Verzicht auf die Wahrnehmung eigener
Interessens.

Wir machen alle Bau- und Wohngenossenschaften darauf
aufmerksam, dass sie an Hand dieser Ausfiihrungen ihre Sta-
tuten nachpriifen und eventl. entsprechend dndern miissen. Bei
den Gesuchen um Gewidhrung der Stempelsteuerfreiheit ist
sorgfiltig nachzukontrollieren, ob die obengenannten Voraus-
setzungen erfiillt sind. H. P.

Zum Ausbau der aussern Quartiere der Sladt Zuirich

Unser geschiitzter Mitarbeiter Herr Eduard Billeter iiber-
sendet uns einen ausserordentlich instruktiven Aufsatz iiber
dieses Thema, der sich insbesondere mit dem emporblithenden
Ziircher Stadtteil Wipkingen beschiftigt. Dort haben eine
ganze Anzahl gemeinniitziger Baugenossenschaften ihr Ar-
beitsfeld, fiir unsere Leser ist es also sicherlich interessant
iiber den Ausbau von Wipkingen und iiber das-dort projek-
tierte Kirchgemeindehaus ndhere Aufschliisse zu erhalten.
Mit giitiger Erlaubnis des Verfassers entnehmen wir dem Auf-
satz Folgendes:

Seit der Stadtvereinigung im Jahre 1896 hat der Ausbau
der an der Peripherie gelegenen Gemeinden nicht iiberall
gleichmissig Schritt gehalten, was wohl in erster Linie aut
die Entwicklung und auf die Bediirfnisse zuriickzufiihren ist.
So weist u. a. die ehemalige Gemeinde Wipkingen in Ziirich 6,
die damals noch einen ausgesprochenen landwirtschaftlichen
Charakter hatte, baulich eine viel spiitere Entwicklung auf als

die meisten andern Gemeinden. Die private und spekulative
Bautitigkeit, sowie einige Vorldufer von gemeinniitzigen Bau-
genossenschaften setzten erst etliche Jahre spiter ein. Wih-
rend und nach dem Kriege bis zum Jahre 1920 ruhte wie iiber-
all die Wohnungsproduktion fast vollstindig.

Von 1920 bis 1928 hat aber die Zahl der Wohnungen und
die der Einwohner fast doppelt soviel zugenommen wie im
vorangegangenen Jahrzehnt. Und noch ist kein Stillstand vor-
auszusehen; im Gegenteil, es scheint, dass die Bautitigkeit
unvermindert oder vielleicht noch intensiver fortfihrt, denn
ganze Quartiere sind gegenwirtig im Bau begriffen. Auf den
1. Oktober 1929 und den 1. April 1930 diirften wieder wenig-
stens 300 neue Wohnungen fertig erstellt sein, wozu noch
kommt, dass neue Quartiere baureif vorbereitet werden.

Dieser enormen Entwicklung gegeniiber ist die Deckung
der Bediirfnisse fiir die o6ffentlichen, gesellschaftlichen und
sozialen Zwecke weit im Riickstand geblieben. Der Kreis 6



	Die Stempelsteuerfreiheit der gemeinnützigen Baugenossenschaften

